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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Die versicherten Personen ergeben sich aus dem Versiche-
rungsschein. 

Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.  

Die Leistungen, die vereinbart werden können, sind in den nachfolgenden Versicherungsbedingungen aufgeführt.  
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus dem Versicherungsschein. 
 
Diese Bedingungen beinhalten die Annahmerichtlinien der ACE, die gemäß § 7 VVG (Information des Versicherungs-
nehmers) in Zusammenhang mit der VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG InfoV) zu erteilenden Allgemeinen Ver-
tragsinformationen sowie das Merkblatt zur Datenverarbeitung und wurden für Kunden der ACE zusammengefasst und 
erweitert 
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Teil 1  
Allgemeine Versicherungsbedingungen und Vertragsinf ormationen für 
die ACE SemesterAusfallpolice 
(ACE AVB SemesterAusfallpolice)  

Die ACE AVB SemesterAusfallpolice gelten in Ergänzung zu allen anderen nachfolgend aufgeführten Speziellen 
Versicherungsbedingungen, die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegen. 

Die vers icher ten Personen 

1 Welche Personen sind versichert? 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag 
genannten Studenten während der Wirksam-
keit des Vertrages. 

Weitere Voraussetzungen an die versicherte 
Person für die Leistung Studienunterbrechung 
sind Ziffer 2.1.1 der ACE BB SemesterAusfall-
police zu entnehmen.  

Für Studenten, die zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalles das 65. Lebensjahr vollendet 
haben, reduzieren sich die vereinbarten Versi-
cherungssummen um die Hälfte. 

2 Wie sind die Rechtsverhältnisse 
der am Vertrag beteiligten Perso-
nen zueinander?  

2.1 Ist die Versicherung gegen Versicherungsfälle 
abgeschlossen, die einem anderen zustoßen 
(Fremdversicherung), gilt folgendes: 

2.1.1 Die versicherte Person kann Leistungen aus 
der Versicherung ohne Ihre Zustimmung un-
mittelbar bei uns geltend machen. Wir leisten 
direkt an die versicherte Person. 

2.1.2 Sie als Versicherungsnehmer informieren jede 
versicherte Person über den im Rahmen die-
ses Vertrages bestehenden Versicherungs-
schutz und über das Recht der versicherten 
Person gemäß Ziffer 2.1.1. 

2.1.3 Die Ausübung sonstiger Rechte aus dem Ver-
trag steht nicht der versicherten Person son-
dern nur Ihnen zu.  

2.1.4 Sie sind neben der versicherten Person für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.  

2.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf 
Ihren Rechtsnachfolger und sonstige An-
spruchsteller entsprechend anzuwenden.  

2.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fäl-
ligkeit ohne unsere Zustimmung weder über-
tragen noch verpfändet werden.  

Die Versicherungsdauer  

3 Wann beginnt und wann endet der 
Vertrag?  
Wann ruht der Versicherungs-
schutz bei militärischen Einsätzen? 

3.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, 
wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag 
rechtzeitig im Sinne von Ziffer 7.3 zahlen.  

3.2 Dauer und Ende des Vertrages 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen.  

Er verlängert sich um jeweils denselben Zeit-
raum, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens 
ein Monat vor dem nächsten Fälligkeitstermin 
eine Kündigung zugegangen ist. 

3.3 Kündigung nach Versicherungsfall 

Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündi-
gung beenden, wenn wir eine Leistung er-
bracht oder Sie gegen uns Klage auf eine 
Leistung erhoben haben.  

Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätes-
tens einen Monat nach Leistung oder - im Fal-
le eines Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, 
Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskraft des 
Urteils in Textform zugegangen sein.  

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang bei uns wirksam. Sie können 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperio-
de, wirksam wird.  

Eine Kündigung durch uns wird ein Monat 
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 
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3.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei 
militärischen Einsätzen 

Der Versicherungsschutz tritt für die versicher-
te Person außer Kraft, sobald sie Dienst in ei-
ner militärischen oder ähnlichen Formation 
leistet, die an einem Krieg oder kriegsmäßigen 
Einsatz zwischen den Ländern China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Ja-
pan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Ver-
sicherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns 
Ihre Anzeige über die Beendigung des Diens-
tes zugegangen ist. 

3.5 Sonstige Beendigungsgründe  

3.5.1 Studien-Ende 

Beendet die versicherte Person ihr Studium, 
kann der Vertrag zeitgleich zum Ende des 
Studiums beendet werden. Die Beendigung 
des Studiums ist durch eine Exmatrikulations-
bestätigung zu belegen.  

3.5.2 Ende der Versicherung 

Der Versicherungsvertrag endet für eine versi-
cherte Person ohne dass es einer Kündigung 
bedarf 

– mit Vollendung des 75. Lebensjahres 
dieser versicherten Person; 

– mit dem Tod dieser versicherten Person; 
– mit der Verlegung des Wohnsitzes oder 

gewöhnlichen Aufenthaltes aus Deutsch-
land. 

Der Versicherungsfal l  

4 Was ist nach einem Versicherungs-
fall zu beachten? (Obliegenheiten) 

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten 
Person können wir unsere Leistungen nicht 
erbringen. 

4.1 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages 
ist das Ereignis, das einen unter die Versiche-
rung fallenden Schaden verursacht. 

4.2 Die nach einem Versicherungsfall jeweils zu 
beachtenden Obliegenheiten entnehmen Sie 
bitte den ACE BB SemesterAusfallpolice. 

4.3 Grundsätzlich besteht die Verpflichtung 

4.3.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen; 

4.4 der versicherten Person, unverzüglich einen 
Arzt hinzuziehen und seine Anordnungen zu 
befolgen; 

4.4.1 uns unverzüglich unter Angabe aller Einzelhei-
ten von einem Umstand, der eine Leistungs-
pflicht zur Folge haben könnte, vollständig und 
wahrheitsgemäß zu unterrichten; 

4.4.2 das von uns übersandte Formular "Meldung 
eines Versicherungsfalls" wahrheitsgemäß aus 
zu füllen und uns unverzüglich zurückzusen-
den;  

4.4.3 von uns darüber hinaus geforderte sachdienli-
che Auskünfte müssen wahrheitsgemäß er-
bracht werden; 

4.4.4 uns jede zumutbare Untersuchung über Ursa-
che und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestat-
ten; 

4.4.5 unsere Weisungen zu beachten; 

4.4.6 darauf hinzuwirken, dass die von uns zum 
Nachweis des Schadens angeforderten Unter-
lagen, insbesondere Kostenrechnungen und 
ärztliche Bescheinigungen, erstellt werden; 

4.4.7 Ärzte, welche die versicherte Person (auch 
aus anderen Anlässen) behandelt oder unter-
sucht haben, Krankenhäuser und sonstige 
Krankenanstalten, andere Personenver-
sicherer, gesetzliche Krankenkassen, Berufs-
genossenschaften und Behörden sind zu er-
mächtigen, alle für die Beurteilung des zu ver-
sichernden Risikos und der Leistungspflicht er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen.  

Wir werden Sie über die Erhebung personen-
gebundener Gesundheitsdaten unterrichten, 
falls uns schon vor dem Leistungsfall Ihre 
Einwilligung vorliegt. Sie können einer Erhe-
bung widersprechen; dies kann jedoch zu ei-
nem Verlust Ihrer Leistungsansprüche gemäß 
Ziffer 6 führen. 

Sie können jederzeit verlangen, dass eine Er-
hebung von Daten nur erfolgt, wenn jeweils in 
die einzelne Erhebung eingewilligt worden ist. 

4.4.8 der versicherten Person, sich von Ärzten, die 
von uns beauftragt werden, untersuchen zu 
lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich 
eines dadurch entstandenen Verdienstausfal-
les tragen wir. 

4.4.9 Versicherungsfälle, die durch strafbare Hand-
lungen (z.B. Körperverletzung) entstanden 
sind, unverzüglich der zuständigen Polizei-
dienststelle anzuzeigen und sich die Anzeige 
bescheinigen zu lassen. 

4.5 Bei den einzelnen Leistungsarten sind in den 
Speziellen Bedingungen zum Teil noch weite-
re Fristen zu beachten, bei denen es sich al-
lerdings nicht um Obliegenheiten, sondern um 
Anspruchsvoraussetzungen handelt. 

5 Welche Folgen hat die Nichtbeach-
tung von Obliegenheiten? 

Wird eine Obliegenheit nach einem Versiche-
rungsfall vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ih-
ren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berech-
tigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ih-
res Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolgen hingewiesen haben.  

Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.  

Der Versicherungsschutz bleibt auch beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der  
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.  
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Diese Bestimmungen gelten unabhängig da-
von, ob wir ein uns zustehendes Kündigungs-
recht wegen der Verletzung einer vorvertragli-
chen Anzeigepflicht ausüben. 

6 Wann sind die Leistungen fällig? 

6.1 Ist unsere Leistungspflicht dem Grunde und 
der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszah-
lung der Leistung innerhalb eines Monats zu 
erfolgen, sofern in den speziellen Bedingun-
gen nichts anderes festgelegt ist. 

6.2 Unsere Verpflichtung gilt mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, an dem der Euro-Betrag bei einem in-
ländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

6.3 Die Entschädigung ist seit der Fälligkeit mit 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der 
EZB pro Jahr zu verzinsen, wenn wir oder eine 
von uns beauftragte Organisation sie nicht in-
nerhalb eines Monats nach Fälligkeit erbringen. 

Der Versicherungsbei t rag 

7 Was müssen Sie bei der Beitrags-
zahlung beachten?  
Was geschieht, wenn Sie einen Bei-
trag nicht rechtzeitig zahlen?  

7.1 Beitrag und Versicherungssteuer 

7.1.1 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die 
Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils 
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
haben.  

7.2 Beitragseinzug 

7.2.1 Die Beitragszahlung erfolgt automatisch über 
Ihre Kreditkarte oder per Lastschrift von Ihrem 
Bankkonto (Beitragseinzug). 

7.2.2 Bei Beendigung Ihres angegebenen Kreditkar-
tenvertrages bzw. Ihrer angegebenen Konto-
verbindung sind Sie verpflichtet, uns unver-
züglich, spätestens zur nächsten Fälligkeit, ei-
ne andere Kreditkarte oder Kontoverbindung 
mitzuteilen, von der wir die Beiträge abbuchen 
können. Sollte eine entsprechende Mitteilung 
unterbleiben, beachten Sie bitte auch die 
Rechtsfolgen gemäß Ziffer 7.3 und 7.4.  

7.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung/ Erster oder einmaliger Beitrag 

7.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unver-
züglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig.  

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag von uns eingezogen werden kann und Sie 
einem berechtigten Beitragseinzug nicht wi-
dersprechen. 

7.3.2 Späterer Beginn des Versicherungsschut-
zes 

Konnte der erste oder einmalige Beitrag von 
uns nicht eingezogen werden oder haben Sie 
dem Beitragseinzug widersprochen, beginnt 
der Versicherungsschutz frühestens zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der erste Beitrag bei uns 
eingegangen ist. Für einen möglicherweise 
zwischenzeitlich eingetretenen Versicherungs-
fall sind wir dann nicht leistungspflichtig. Das 
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie den 
Nichteinzug nicht zu vertreten haben. 

7.3.3 Rücktritt 

Konnte der erste oder einmalige Beitrag von 
uns nicht eingezogen werden oder haben Sie 
dem Beitragseinzug widersprochen, können 
wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Bei-
trag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurück-
treten, wenn Sie nachweisen, dass Sie den 
Nichteinzug nicht zu vertreten haben.  

7.4 Zahlung und Folgen verspäteter Zah-
lung/ Folgebeitrag 

7.4.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils ver-
einbarten Zeitpunkt fällig. Dieser ergibt sich 
aus dem Versicherungsschein.  

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn der Bei-
trag von uns eingezogen werden kann und Sie 
einem berechtigten Beitragseinzug nicht wi-
dersprechen.  

7.4.2 Verzug 

Haben Sie zu vertreten, dass ein Folgebeitrag 
nicht eingezogen werden kann, geraten Sie 
ohne Mahnung in Verzug.  

Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform 
auffordern, uns innerhalb einer Zahlungsfrist 
von mindestens zwei Wochen zu ermöglichen, 
die Beiträge einzuziehen. Diese Fristsetzung 
ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständi-
gen Beträge des Beitrags sowie die Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffern und die 
Rechtsfolgen angeben, die nach den Ziffer 
7.4.3 und 7.4.4 mit dem Fristablauf verbunden 
sind.  

Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

7.4.3 Kein Versicherungsschutz 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen 
oder der Kosten in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungs-
schutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziffer 7.4.2. Absatz 2 entsprechend 
belehrt worden sind. 

7.4.4 Kündigung 

Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 
mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen 
oder der Kosten in Verzug, können wir den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 7.4.2. Absatz 2 entsprechend belehrt 
worden sind.  
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Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Bei-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die zwischen dem Ablauf der ge-
mäß Ziffer 7.4.2 Absatz 2 gesetzten Zahlungs-
frist und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz. 

Weitere Best immungen 

8 Was bedeutet die vorvertragliche 
Anzeigepflicht?  

8.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von 
Angaben über gefahrerhebliche Um-
stände 

Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung alle Ihnen bekannten Gefahrum-
stände anzuzeigen, nach denen wir Sie in 
Textform gefragt haben und die für unseren 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind 
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir 
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer 
Vertragsannahme Fragen im Sinne des Sat-
zes 1 in Textform stellen. 

Soll eine andere Person versichert werden, ist 
diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße 
und vollständige Anzeige solcher Gefahrum-
stände und die Beantwortung der an sie ge-
stellten Fragen verantwortlich.  

Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter ge-
schlossen und kennt dieser einen solchen Ge-
fahrumstand, müssen Sie sich so behandeln 
lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis 
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.    

8.2 Rücktritt 

8.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rück-
tritts 

Wir können vom Vertrag zurücktreten, wenn 
Sie Ihre Anzeigepflicht gemäß Ziffer 8.1 ver-
letzten. 

Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb ei-
nes Monats schriftlich geltend machen. Dabei 
haben wir die Umstände anzugeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weite-
re Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben.  

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis er-
langen.  

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen ge-
genüber.   

8.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts 

Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kann-
ten.  

Dasselbe gilt, wenn Sie nachweisen, dass Sie 
oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht haben.  

Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

8.2.3 Folgen des Rücktritts 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versiche-
rungsschutz.  

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz 
nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war.  

Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi-
cherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.  

Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-
rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

8.3 Kündigung oder rückwirkende Ver-
tragsanpassung 

8.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil 
Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruh-
te, können wir den Versicherungsvertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Textform kündigen, es sei denn, Sie haben die 
Verletzung der Anzeigepflicht nicht zu vertre-
ten.  

Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

Dabei haben wir die Umstände anzugeben, 
auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb 
der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung unserer 
Erklärung angeben  

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht 
Kenntnis erlangt haben. 

Wir können uns auf unser Kündigungsrecht 
wegen Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kann-
ten.  
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Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlos-
sen, wenn Sie nachweisen, dass  wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingun-
gen, geschlossen hätten. 

8.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen 
Bedingungen geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen haben. 

Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Da-
bei haben wir die Umstände anzugeben, auf 
die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der 
Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weite-
re Umstände zur Begründung unserer Erklä-
rung angeben.  

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kennt-
nis erlangen.  

Wir können uns auf eine Vertragsanpassung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der An-
zeige kannten.  

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der 
Beitrag um mehr als 10% oder schließen wir 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeig-
ten Umstand aus, können Sie den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang unserer 
Mitteilung fristlos in Textform kündigen.  

8.4 Anfechtung 

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im 
Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Bei-
trages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.  

9 Was ist bei Mitteilungen an uns zu 
beachten? 
Was gilt bei Änderung Ihrer 
Anschrift? 

9.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sollen an unsere Hauptverwaltung / Di-
rektion gerichtet werden.  

9.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift 
nicht  mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. 

Dies gilt entsprechend für den Fall einer Ände-
rung Ihres Namens. 
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Al lgemeine 
Vertragsinformat ionen 

10 Informationen zum Versicherer 

10.1 Anschrift 

ACE European Group Limited 
Direktion für Deutschland 

Handelsregisternummer: HRB Frankfurt 58029 

Lurgiallee 10, 60439 Frankfurt am Main.  

Telefon:  069 75613 0 
Telefax:  069 75613 252  
www.aceeurope.de 

10.2 Hauptsitz der Gesellschaft  

Hauptsitz der Gesellschaft ist London, United 
Kingdom.  

10.3 Rechtsform: 

Limited (Ltd.), GmbH nach englischem Recht. 

10.4 Gesetzlicher Vertreter  

Gesetzlicher Vertreter der ACE European 
Group Limited, Direktion für Deutschland, ist 
der Hauptbevollmächtigte Dankwart von 
Schultzendorff, Frankfurt. 

10.5 Hauptgeschäftstätigkeit 

Betrieb sämtlicher Sparten der Sach- und Per-
sonenversicherung (nicht aber Lebens-, sub-
stitutive Kranken- und Rechtschutzversiche-
rungen), Geschäft der Rückversicherung und 
Vertrieb von Versicherung aller Art. 

11 Informationen zu den versicherten 
Leistungen  

11.1 Wesentliche Merkmale / Rechtsgrundlage 

11.1.1 Grundlage des Versicherungsvertrages sind 
Ihr Antrag (sofern vorhanden), diese Versiche-
rungsbedingungen, in die unsere Tarifbestim-
mungen eingeflossen sind, Ihr Versicherungs-
schein sowie das jeweils gültige Versiche-
rungsvertragsgesetz.  

11.1.2 Diese Versicherung versichert Sie als Student 
(siehe Ziffer 1) mit den in Ihrem Versiche-
rungsschein aufgeführten und in den Speziel-
len Versicherungsbedingungen definierten 
Leistungen bei Studienunterbrechung oder 
Studienabbruch, die gemäß Ziffer 6 fällig wer-
den. Wir als Versicherer erbringen die vertrag-
lich vereinbarten Versicherungsleistungen im 
Rahmen dieser Versicherungsbedingungen. 

11.2 Kosten und Zahlungsweise 

Mit Ausnahme des im Versicherungsschein 
genannten Beitrags (inkl. gesetzlicher Versi-
cherungssteuer) sind von Ihnen keine weiteren 
Kosten für den Vertragsabschluss und den 
Versicherungsschutz zu tragen.  

Der Beitrag ist gemäß der im Versicherungs-
schein aufgeführten Zahlungsweise von Ihnen 
zu leisten; siehe auch Ziffer 7. 

11.3 Gültigkeitsdauer 

Diese Versicherungsbedingungen können von 
uns für neue, nicht jedoch für bestehende, 
Verträge jederzeit geändert werden.  

12 Informationen zum Vertrag 

12.1 Zustandekommen Ihres Vertrages 

Der Vertrag ist durch unsere Deckungsbestä-
tigung oder durch die Annahme Ihres Antrages 
durch uns zustande gekommen. Beginn des 
Vertrages und Ihres Versicherungsschutzes ist 
der im Versicherungsschein genannte Tag.  

12.2 Widerrufsbelehrung 

12.2.1 Widerrufsrecht 

12.2.1.1 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen.  

Maßgeblich für den Fristbeginn ist der Zugang 
der folgenden Unterlagen in Textform:  

- diese Widerrufsbelehrung,  

- der  Versicherungsschein,  

- die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen und  

- die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 
1 und 2 VVG, deren Inhalt sich aus der 
VVG-Informationspflichtenverordnung 
(VVG-InfoV vom 18.12.2007, BGBl. I, S. 
3004) ergibt. 

12.2.1.2 Gehen Ihnen die genannten Unterlagen zu-
nächst nur teilweise zu, ist für den Fristbeginn 
der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem sie Ihnen 
vollständig zugegangen sind. 

Gehen Ihnen die vollständigen Unterlagen be-
reits vor Abschluss des Versicherungsvertra-
ges zu, ist der Vertragsabschluss (Zugang der 
Annahmeerklärung) maßgeblich für den Be-
ginn der Widerrufsfrist. Geben Sie die Annah-
meerklärung ab, werden wir Sie über den 
Zeitpunkt des Zugangs unverzüglich informie-
ren.  

12.2.1.3 Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt 
die Widerrufsfrist nicht vor Erfüllung der Infor-
mationspflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 
BGB. Die gemäß dieser Vorschrift mitzuteilen-
den Informationen sind im Anhang abgedruckt. 

12.2.1.4 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 
Widerruf ist zu richten an  

ACE European Group Limited 
Direktion für Deutschland 

Lurgiallee 10 
60439 Frankfurt am Main 
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12.2.2 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und gegebenenfalls gezogene 
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. So-
fern eine Rückgewähr nicht möglich ist, ist 
Wertersatz zu leisten. 
 
Soweit Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist 
beginnt, gilt davon abweichend: 

Wir erstatten Ihnen alle Beiträge, sofern Sie 
keine Leistungen aus dem Versicherungsver-
trag in Anspruch genommen haben. Haben 
Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 
in Anspruch genommen, erhalten Sie in die-
sem Fall nur den Teil der Beiträge erstattet, 
der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfällt. Etwaige von Ihnen bis zum Zugang 
des Widerrufs bezogene Versicherungsleis-
tungen verbleiben bei Ihnen. 

Soweit Beiträge oder bezogene Versiche-
rungsleistungen zu erstatten sind oder Werter-
satz zu leisten ist, hat dies unverzüglich zu er-
folgen, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs.   

12.2.3 Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Versiche-
rungsverträgen über vorläufige Deckung und 
nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von we-
niger als einem Monat. 

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

12.2.4 Anhang (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB) 

Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke 
des Abschlusses eines Vertrags über die Lie-
ferung von Waren oder über die Erbringung 
von Dienstleistungen eines Tele- oder Me-
diendienstes (Vertrag im elektronischen Ge-
schäftsverkehr), hat er dem Kunden  

1. angemessene, wirksame und zugängliche 
technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit 
deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Ab-
gabe seiner Bestellung erkennen und berichti-
gen kann, 

2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 
241 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuche bestimmten Informationen 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung 
klar und verständlich mitzuteilen, 

3. den Zugang von dessen Bestellung unver-
züglich auf elektronischem Wege zu bestäti-
gen und 

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen bei Vertrags-
schluss abzurufen und in wiedergabefähiger 
Form zu speichern. 

12.3 Laufzeit und Kündigungsbedingungen 

12.3.1 Die Laufzeit des Vertrages ist sechs Monate. 

12.3.2 Der Vertrag verlängert sich automatisch um 
weitere sechs Monate, sofern Sie ihn nicht 
spätestens einen Monat vor dem jeweiligen 
Verlängerungszeitpunkt  kündigen. Die Kündi-
gung muss uns bis zu diesem Zeitpunkt zuge-
gangen sein. 

12.4 Welches Recht findet Anwendung? 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

12.5 Welches Gericht ist zuständig? 

12.5.1 Der Gerichtsstand für Klagen aus dem Ver-
sicherungsvertrag gegen uns ist Frankfurt am 
Main. Sind Sie eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

12.5.2 Sind Sie eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie 
bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist. Sind Sie eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht nach Ih-
rem Sitz oder Ihrer Niederlassung.  

12.5.3 Liegt Ihr Wohnsitz, Sitz oder Ihre Niederlas-
sung in einem Staat außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder 
der Schweiz, ist der Gerichtsstand wiederum 
Frankfurt am Main. 

12.6 Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist deutsch. Jegliche 
Kommunikation erfolgt ausschließlich in deut-
scher Sprache. 

13 Beschwerdemöglichkeiten 

13.1 Ombudsmann 

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Ver-
sicherungs-Ombudsmann e.V. Sie können 
damit das kostenlose außergerichtliche Streit-
schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 

Der Versicherungs-Ombudsmann kann Be-
schwerden bis zu einem Streitwert von z.Zt. 
€ 80.000,-- behandeln. 

Wir verpflichten uns, bei Entscheidungen bis 
zu einer Höhe von € 5.000,-- auf die Anrufung 
eines Gerichts zu verzichten und den Schlich-
terspruch des Ombudsmannes anzuerkennen. 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 

Der Versicherungs-Ombudsmann ist zu errei-
chen unter 

beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Postfach 080632, 10006 Berlin. 
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13.2 Aufsichtsbehörde 

13.2.1 Zuständige Aufsichtsbehörde 

ACE European Group Ltd. unterliegt der Auf-
sicht der Financial Services Authority (FSA), 
25 The North Colonnade, Canary Wharf, 
London E14 5HS, www.fsa.gov.uk. 

Die Direktion für Deutschland unterliegt zu-
sätzlich der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn. www.bafin.de. Tel: 0228 41080. 

13.2.2 Beschwerderecht 

Sie können Beschwerden auch an die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
unter den oben angegebenen Kontaktdaten 
richten. 
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Merkblat t  zur  
Datenverarbei tung -  

14 Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben 
nur noch mit Hilfe der elektronischen Daten-
verarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und 
wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertenge-
meinschaft vor missbräuchlichen Handlungen 
als die bisherigen manuellen Verfahren. 

Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Da-
nach ist die Datenverarbeitung und -nutzung 
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Be-
troffene eingewilligt hat. 

Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -
nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
geschieht oder soweit es zur Wahrung berech-
tigter Interessen der speichernden Stelle erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt. 

15 Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzuneh-
menden Interessenabwägung und im Hinblick auf 
eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenver-
arbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufge-
nommen worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch 
- außer in der Lebens- und Unfallversicherung - 
schon mit Ablehnung des Antrags oder durch ih-
ren jederzeit möglichen Widerruf. 

Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstel-
lung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es 
unter Umständen nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilwei-
se gestrichener Einwilligungserklärung kann ei-
ne Datenverarbeitung und -nutzung in dem be-
grenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in 
der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen. 

16 Schweigepflichtentbindungserklä-
rung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, 
die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis 
unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betrof-
fenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Per-
sonenversicherung) ist daher im Antrag bzw. in 
Schaden-/ Leistungsanzeigen auch eine Schwei-
gepflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesent-
liche Beispiele für die Datenverarbeitung und -
nutzung nennen. 

16.1 Datenspeicherung bei Ihrem 
Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsver-
trag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Anga-
ben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum 
Vertrag versicherungstechnische Daten, wie Kun-
dennummer (Partnernummer), Versicherungs-
summe, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbin-
dung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverstän-
digen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). 
Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre An-
gaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von 
Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der 
Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Repara-
turwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei 
Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten). 

16.2 Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird 
ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der 
von ihm übernommenen Risiken achten. Des-
halb geben wir in vielen Fällen einen Teil der 
Risiken an Rückversicherer im In- und Ausland 
ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls 
entsprechende versicherungstechnische Anga-
ben von uns, wie Versicherungsnummer, Bei-
trag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall 
auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer 
bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwir-
ken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 
Fällen bedienen sich die Rückversicherer weite-
rer Rückversicherer, denen sie ebenfalls ent-
sprechende Daten übergeben. 

16.3 Datenübermittlung an andere 
Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der 
Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsän-
derung und im Schadenfall dem Versicherer alle 
für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände an-
zugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankhei-
ten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen ü-
ber gleichartige andere Versicherungen (bean-
tragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des 
Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei 
den Feststellungen zum entstandenen Schaden 
zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entspre-
chende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen. 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen 
(Doppelversicherungen, gesetzlicher Forde-
rungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen 
Daten unter den Versicherern. Dabei werden 
Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder 
Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe 
und Schadentag. 
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16.4 Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Scha-
dens kann es notwendig sein, zur Risikobeur-
teilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch Anfragen an den zuständi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer 
zu richten oder auch entsprechende Anfragen 
anderer Versicherer zu beantworten. Dazu be-
stehen zentrale Hinweissysteme, die mit dem 
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also 
nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind.  

Beispiel Unfallversicherer: 

– Meldung bei erheblicher Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher 
Obliegenheitsverletzung im Versiche-
rungsfall, wegen Vortäuschung eines Un-
falls oder von Unfallfolgen, 

– außerordentlicher Kündigung durch den 
Versicherer nach Leistungserbringung 
oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von 
Versicherungsmissbrauch. 

16.5 Betreuung durch Versicherungsver-
mittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten wer-
den Sie ggf. durch einen Vermittler betreut. 
Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzel-
personen auch Vermittlungsgesellschaften. 

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen 
zu können, erhält der Vermittler zu diesen 
Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der 
Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
rungsleistungen. Ausschließlich zum Zweck 
von Vertragsanpassungen in der Personen-
versicherung können an den zuständigen 
Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt 
werden. 

Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese 
personenbezogenen Daten im Rahmen der 
genannten Beratung und Betreuung des Kun-
den. Auch werden Sie von uns über Änderun-
gen der kundenrelevanten Daten informiert.  

Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich 
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 
seine besonderen Verschwiegenheitspflichten 
(z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) 
zu beachten. 

17 Weitere Auskünfte und Erläuterun-
gen über Ihre Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundes-
datenschutzgesetz neben dem eingangs er-
wähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Er-
läuterungen wenden Sie sich bitte an den be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges 
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren 
Versicherer. 
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Spezielle Versicherungsbedingungen 
Teil 2  
Besondere Bedingungen für die ACE SemesterAusfallpo lice  
(ACE BB SemesterAusfallpolice) 

Die ACE BB SemesterAusfallpolice gelten nur in Zusammenhang mit den ACE AVB SemesterAusfallpolice. 

Der Versicherungsumfang 

1 Was ist versichert?  

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen 
und unerwarteten schweren Erkrankungen, die 
der versicherten Person während der Wirksam-
keit des Vertrages zustoßen. 

1.2 Der Versicherungsschutz  

– gilt in der ganzen Welt 
– gilt rund um die Uhr 
– besteht für alle beruflichen und außerberuf-

lichen Unfälle und unerwarteten schweren 
Erkrankungen. 

1.3 Unfalldefinition 

1.3.1 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig 
eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

1.3.2 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbel-
säule 

– ein Gelenk verrenkt wird oder 
– Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 

gezerrt oder zerrissen werden.  

1.4 Definition von "unerwarteter schwerer 
Erkrankung" 

Eine unerwartete Erkrankung im Sinne dieser 
Bedingungen ist eine Erkrankung, die bei Ab-
schluss des Vertrages 

– der versicherten Person nicht bekannt und 
– nicht ärztlich festgestellt war (auch nicht 

durch Verdachtsdiagnose). 

Eine schwere Erkrankung im Sinne dieser Be-
dingungen ist eine Erkrankung, die  

– während ihrer gesamten Dauer mindestens 
14täglich ärztlich behandelt wird oder 

– eine vollstationäre Behandlung zur Folge 
hat 

und mehr als zwei Monate ohne Unterbrechung 
andauert. 

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen 
der Leistung (nachfolgende Ziffer 3), die Aus-
schlüsse (nachfolgende Ziffer 4) weisen wir hin.  

2 Welche Leistungen sind vereinbart? 

Die Leistungsarten, die Sie vereinbarten kön-
nen, werden im Folgenden beschrieben.  

Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leis-
tungsarten und die Versicherungssummen 
ergeben sich aus dem Versicherungsschein. 

2.1 Studienunterbrechungs-Leistung 

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung 

2.1.1.1 Der versicherten Person ist es infolge eines 
Unfalles oder unerwarteter schwerer Erkran-
kung vorübergehend nicht möglich oder nicht 
zuzumuten, ihre Studien fort zu führen (Stu-
dienunfähigkeit).  

Als Studienunfähigkeit in diesem Sinne gilt 
somit, dass die versicherte Person erwartete 
Studienleistungen unfall- oder krankheitsbe-
dingt der allgemeinen Lebenserfahrung nach 
nicht erbringen kann. Dies ist zum Beispiel 
gegeben, wenn eine Teilnahme an Lehrver-
anstaltungen und die Aufarbeitung von Fach-
inhalten durch Selbststudium nicht möglich 
ist. 

2.1.1.2 Die versicherte Person ist an einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Hochschule 
in Deutschland eingeschrieben und hat für 
den Studiengang, für den sie wegen Stu-
dienunfähigkeit eine Leistung beantragt,  

– regelmäßig an Lehrveranstaltungen teil-
genommen und 

– die für das Studium notwendigen Leis-
tungsnachweise erbracht oder nach-
weisbar zielgerichtet auf den Abschluss 
des Studiums hin gearbeitet. 

2.1.1.3 Die versicherte Person  

– bezieht keine Alters- oder Erwerbs-
unfähigkeitsrente, 

– befindet sich nicht im Mutterschafts- 
oder Elternurlaub und  

– studiert nicht als Hobby, sondern um 
nach Beendigung des Studiums einer 
auf das Studium aufbauenden berufli-
chen Tätigkeit nach zu gehen. 
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2.1.1.4 Der Anspruch auf Leistung wegen Studien-
unterbrechung ist  

– innerhalb von sieben Monaten nach Eintritt 
der Studienunfähigkeit und 

– spätestens einen Monat nach Ende der 
Studienunfähigkeit  

von Ihnen bei uns durch ein schriftliches ärztli-
ches Attest geltend gemacht worden. 

2.1.2 Höhe der Leistung 

Abhängig von der Dauer der Studienunfähigkeit 
zahlen wir eine einmalige Entschädigungsleis-
tung in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe.  

Ereignet sich die Studienunfähigkeit nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres, wird die ver-
einbarte Versicherungssumme um die Hälfte 
reduziert. 

2.2 Studienabbruch-Invaliditätsleistung  

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung:  

2.2.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
der versicherten Person ist unfallbedingt dauer-
haft beeinträchtigt (Invalidität).  

Eine Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie 
voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen 
wird und eine Änderung des Zustandes nicht 
erwartet werden kann. 

Die Invalidität ist 

– innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
eingetreten und 

– innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall 
von einem Arzt in Textform festgestellt und 
von Ihnen unter Vorlage eines Arztattestes 
bei uns geltend gemacht worden. 

2.2.1.2 Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.2.3.1 bis 
Ziffer 2.2.3.4 und Ziffer 3 ermittelten Invalidi-
tätsgrad von mindestens 50 Prozent geführt. 

2.2.1.3 Kein Anspruch auf Leistung besteht, wenn die 
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall stirbt. 

2.2.2 Höhe der Leistung: 

Die Leistung wird in Höhe der vereinbarten Ver-
sicherungssumme gezahlt. 

Ereignet sich der Unfall nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, wird die für den Invaliditätsfall 
vereinbarte Versicherungssumme um die Hälfte 
reduziert. 

2.2.3 Bemessung der Invalidität 

2.2.3.1 Bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähig-
keit der nachstehend genannten Körperteile und 
Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgen-
den Invaliditätsgrade:  

Arm 70%
bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%
unterhalb des Ellenbogengelenks 60%

Hand 55%
Daumen 20%
Zeigefinger 10%
anderer Finger 5%

Bein
über der Mitte des Oberschenkels 70%
bis zur Mitte des Oberschenkels 60%
bis unterhalb des Knies 50%
bis zur Mitte des Unterschenkels 45%

Fuß 40%
große Zehe 5%
andere Zehe 2%

Auge 50%
sofern jedoch die Sehkraft des anderen
Auges vo dem Unfall bereits verloren war 70%
Gehör auf einem Ohr 30%
sofern jedoch das Gehör des anderen
Ohres vor dem Unfall bereits verloren war 50%
Geruchssinn 10%
Geschmackssinn 5%
Stimme 70%
 

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbe-
einträchtigung gilt der entsprechende Teil 
des jeweiligen Prozentsatzes. 

2.2.3.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane 
bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, in-
wieweit die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt 
ist. Dabei sind ausschließlich medizinische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. 

2.2.3.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesor-
gane oder deren Funktionen bereits vor dem 
Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invali-
ditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. 
Diese ist nach Ziffer 2.2.3.1 und Ziffer 2.2.3.2 
zu bemessen. 

2.2.3.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
durch den Unfall beeinträchtigt, werden die 
nach den vorstehenden Bestimmungen er-
mittelten Invaliditätsgrade zusammengerech-
net. Mehr als 100 Prozent werden jedoch 
nicht berücksichtigt. 

2.2.3.5 Stirbt die versicherte Person 

– aus unfallfremder Ursache innerhalb ei-
nes Jahres nach dem Unfall oder 

– gleichgültig, aus welcher Ursache, spä-
ter als ein Jahr nach dem Unfall, 

und war ein Anspruch auf Studienabbruch-
Invaliditätsleistung entstanden, zahlen wir die 
für Studienabbruch vereinbarte Versiche-
rungssumme. 
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2.3 Einmaliges Unfall-Krankenhaustagegeld 

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die versicherte Person befand sich wegen eines 
Unfalles in einer mehr als 14-tägigen medizi-
nisch notwendigen vollstationären Behandlung 
und ist aus dieser entlassen worden. 

2.3.1.1 Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Er-
holungsheimen gelten nicht als medizinisch 
notwendige Heilbehandlung. 

Anschlussheilbehandlung (AHB) und Berufsge-
nossenschaftlich-Stationäre Weiterbehandlung 
(BGSW), gelten als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung.  

2.3.2 Höhe der Leistung:  

Das einmalige Krankenhaustagegeld wird in 
Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
gezahlt. 

Ereignet sich der Unfall nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, wird das Krankenhaustage-
geld um die Hälfte reduziert. 

3 Welche Auswirkung haben Krank-
heiten oder Gebrechen? 

Bei den Leistungen Studienabbruch-
Invaliditätsleistung und Unfall-
Krankenhaustagegeld leisten wir lediglich für 
Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Gebre-
chen bei der durch ein Unfallereignis verursach-
ten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
mitgewirkt, mindert sich diese Leistung entspre-
chend dem Anteil der Krankheit oder des 
Gebrechens. 

Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, 
unterbleibt jedoch die Minderung. 

4 In welchen Fällen ist der Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen? 

4.1 Kein Versicherungsschutz besteht bei 
allen Leistungen für folgende Versiche-
rungsfälle: 

4.1.1 auf Vorsatz der versicherten Person beruhende 
Krankheiten und Unfälle einschließlich deren 
Folgen, 

4.1.2 Versicherungsfälle, die der versicherten Person 
dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführt oder versucht. 

4.1.3 Unfälle und Krankheiten die auf den Konsum 
der versicherten Person von Alkohol oder Dro-
gen zurückzuführen sind (auch Entziehungs-
maßnahmen und Entziehungskuren), 

4.1.4 Versicherungsfälle, die unmittelbar oder mittel-
bar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse 
verursacht sind. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die 
versicherte Person auf Reisen im Ausland über-
raschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereig-
nissen betroffen wird. 

Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 
siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder 

Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in 
dem sich die versicherte Person aufhält. 

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder 
durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg 
oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht 
für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bür-
gerkrieg sowie für Versicherungsfälle durch 
ABC-Waffen und im Zusammenhang mit ei-
nem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand 
zwischen den Ländern China, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland 
oder USA. 

4.1.5 Unfälle der versicherten Person 

– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportge-
räteführer), soweit er nach deutschem 
Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, so-
wie als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges; 

– bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges 
auszuübenden beruflichen Tätigkeit;  

– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen 
– als Artist, Stuntman, Tierbändiger,  
– als im Bergbau unter Tage Tätiger,  
– als Spreng- und Räumungspersonal so-

wie Munitionssuchtrupps, 
– als Berufstaucher,  
– als Berufs-, Vertrags- und Lizenzsportler 

(auch Rennfahrer und Rennreiter). 

4.1.6 Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer 
oder Insasse eines Motorfahrzeuges an 
Fahrtveranstaltungen einschließlich der da-
zugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei de-
nen es auf die Erzielung von Höchstge-
schwindigkeiten ankommt. 

4.1.7 Versicherungsfälle, die unmittelbar oder mit-
telbar durch Kernenergie verursacht sind. 

4.1.8 Krankhafte Störungen infolge psychischer 
Reaktionen, die sich nicht unmittelbar und 
ursächlich auf eine organische Verletzun-
gen/einen organischen Schaden zurückfüh-
ren lassen, auch wenn diese durch einen Un-
fall verursacht wurden. 

4.2 Kein Versicherungsschutz besteht 
zusätzlich bei Studienabbruch-
Invaliditätsleistung und Unfall-
Krankenhaus-Tagegeld für  

4.2.1 Unfälle der versicherten Person durch Geis-
tes- oder Bewusstseinsstörungen sowie 
durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle 
oder andere Krampfanfälle, die den ganzen 
Körper der versicherten Person ergreifen. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
diese Störungen oder Anfälle durch ein unter 
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ver-
ursacht waren. 

4.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
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4.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe am Körper der versicherten Per-
son. 

Versicherungsschutz besteht jedoch,  

– wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, 
auch strahlendiagnostische und -
therapeutische, durch einen unter diesen 
Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren, 

– für gewaltsame Eingriffe durch Dritte. 

4.2.4 Infektionen. 

4.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie 

– durch Insektenstiche oder -bisse oder 
– durch sonstige geringfügige Haut- oder 

sonstige Schleimhautverletzungen 

verursacht wurden, durch die Krankheitserreger 
sofort oder später in den Körper gelangten. 

4.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für 

– Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für  
– Infektionen, bei denen die Krankheitserre-

ger durch Unfallverletzungen, die nicht 
nach Ziffer 4.2.4.1 ausgeschlossen sind, in 
den Körper gelangten. 

4.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder 
Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 4.2.3 Satz 2 
entsprechend.  

4.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüs-
siger Stoffe durch den Schlund. 

4.3 Kein Versicherungsschutz besteht zusätz-
lich bei Studienunterbrechung für: 

4.3.1 Wehrdienstbeschädigungen, 

4.3.2 Schwangerschaft, Schwangerschaftsabbruch, 
Fehlgeburt und Entbindung, 

4.3.3 ärztliche Bescheinigungen von Ehegatten, 
Eltern, Kindern oder Geschwistern. 

Der Versicherungsfal l  

5 Wann sind die Leistungen fällig? 

5.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats 
zu erklären, ob und in welcher Höhe wir ei-
nen Anspruch anerkennen. Die Fristen be-
ginnen mit dem Eingang folgender Unterla-
gen: 

bei Studienunterbrechung 
– Nachweis einer unerwarteten schweren 

Erkrankung oder eines Unfalles und 
– des ärztlichen Attestes über Eintritt und 

Dauer der Studienunfähigkeit und 
– der Nachweise gemäß Ziffer 2.1.1.2; 

bei Studienabbruch 
– des Nachweises des Unfallhergangs, 

der Unfallfolgen und  
– der Bescheinigung einer dauerhaften 

mindestens 50%igen Invalidität; 

bei einmaligem Krankenhaus-Tagegeld 
– des Nachweises des Unfallhergangs, 

der Unfallfolgen und 
– der Bescheinigung über Grund und 

Dauer des Krankenhausaufenthaltes. 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Be-
gründung des Leistungsanspruchs entste-
hen, übernehmen wir. 

5.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben 
wir uns mit Ihnen über Grund und Höhe ge-
einigt, leisten wir innerhalb von zwei Wo-
chen. 

5.3 Für Studienabbruch-
Invaliditätsleistung gilt: 

5.3.1 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der In-
validität jährlich, längstens bis zu drei Jahren 
nach dem Unfall erneut ärztlich feststellen zu 
lassen.  

Dieses Recht muss 

– von uns zusammen mit unserer Erklä-
rung über unsere Leistungspflicht nach 
Ziffer 5.1 

– von Ihnen vor Ablauf der Frist 

ausgeübt werden. 

5.3.2 Um Ihr Recht auf Neubemessung der Invali-
dität gemäß Ziffer 5.3.1 fristgemäß durchfüh-
ren zu können, müssen Sie uns die Möglich-
keit geben, einen Arzt rechtzeitig vor Ablauf 
der Frist mit der Untersuchung der versicher-
ten Person zu beauftragen. Ihre Erklärung, 
das Recht ausüben zu wollen, sollte uns da-
her möglichst drei Monate nach unserer Er-
klärung über unsere Leistungspflicht nach 
Ziffer 5.1, muss uns aber spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Frist nach Ziffer 5.3.1 
vorliegen. 

5.4 Ergibt die endgültige Bemessung des Invali-
ditätsgrades für die Invaliditätsleistung eine 
höhere Leistung als wir bereits erbracht ha-
ben, ist der Mehrbetrag jährlich mit 
5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
der EZB zu verzinsen. 


